
Gesetzblatt Teil I Nr. 95 — Ausgabetag: 7. November 1955 779

Zu § 11 der Verordnung
§ 4

(1) Im Falle des § 3 Abs. 3 entsteht die Abgabenschuld 
mit dem Übergang des Branntweins auf das Brannt
weinvertriebslager im Zeitpunkt des Übergangs der 
Gefahr.

(2) Im Falle des § 3 Abs. 4 entsteht die Abgaben
schuld mit der Erzeugung des Branntweins.

Zu § 14 der Verordnung
§ 5

Die Verbrauchsabgabe auf Branntwein wird nach der 
in dem Branntwein oder nach der in den weingeist
haltigen Erzeugnissen enthaltenen Weingeistmenge 
bemessen. Der Minister der Finanzen gibt die Abgaben
sätze besonders bekannt.

§ 6
(1) Die in dem Branntwein enthaltene Weingeist

menge wird ermittelt aus dem Eigengewicht des 
Branntweins und seinem Gehalt an Weingeist in Ge
wichtshundertteilen (Weingeiststärke).

(2) Die Weingeiststärke ist mit Weingeistspindeln zu 
ermitteln, die den Weingeistgehalt in Gewichtshundert
teilen und die Wärme in Graden des hundertteiligen 
Thermometers anzeigen. Abweichende Methoden zur 
Feststellung der Weingeistmenge bedürfen der Ge
nehmigung des Ministers der Finanzen.

Zu § 16 der Verordnung
§ 7

(1) Die Verbrauchsabgabe auf Branntwein ist von 
den Abgabenschuldnern unaufgefordert spätestens am 
folgenden Werktag nach der Entstehung der Abgaben
schuld zu entrichten.

(2) Abweichend hiervon haben die Inhaber von 
Branntweinvertriebslagern die Verbrauchsabgabe auf 
Branntwein wie folgt zu entrichten:

a) bei der Entfernung des Branntweins aus dem 
Branntweinvertriebslager.

b) bei der Entnahme des Branntweins zum Ver
brauch oder zur Flaschenabfüllung innerhalb des 
Branntwein Vertriebslagers

am nächsten Werktag nach der Entfernung oder der 
Entnahme zum Verbrauch bzw. zur Flaschenabfüllung.

(3) Die Inhaber von Brennereilagern haben die Ver
brauchsabgabe auf Branntwein am nächsten Werktag 
nach der Entfernung des Branntweins aus dem 
P.rennereilager zu entrichten.

(4) Abgabenbeträge, die 1000 DM nicht übersteigen, 
sind spätestens am nächsten Werktag nach Überschrei
tung dieser Grenze abzuführen. Wird der Gesamtbetrag 
von 1000 DM innerhalb von fünf Werktagen nicht er
reicht, ist der Abgabenbetrag spätestens am sechsten 
Werktag zu entrichten.
Zu § 19 der Verordnung

§ 8
Über die im Laufe eines Monats entstandene Ab

gabenschuld hat der Abgabenschuldner bis zum
15. des folgenden Monats eine Abrechnung ein
zureichen, die nach Form und Inhalt so abzufassen ist, 
daß insbesondere folgende Angaben erkennbar und 
überprüfbar sind:

a) Tag der Entnahme und entnommene Menge 
(Liter Weingeist),

b) Abgabensatz je Liter Weingeist,
c) Abgabenbetrag,
d) Tag der Entrichtung des Abgabenbetrages.

Zu § 23 der Verordnung
§ 9

Abgabenbefreiungen werden gewährt, wenn
a) Branntwein von Herstellungsbetrieben an Rektifi- 

zierbetricbe abgegeben wird;
b) Branntwein zur Herstellung von Bergarbeiter

trinkbranntwein im Rahmen der zugewiesenen 
Kontingente verarbeitet wird;

c) vergällter Branntwein zu chemischen, bakteriolo
gischen und physikalischen Untersuchungen 
aller Art, zum Ansetzen von Chemikalien und 
Lösungen, zur Erhaltung wissenschaftlicher Prä
parate sowie zu Wasch- und Desinfektions
zwecken (ohne beabsichtigte Heilwirkung) ver
wendet wird und dabei eine Entgällung nicht ein- 
tritt;

d) vergällter Branntwein zur Herstellung von Er
zeugnissen verwendet wird, die im fertigen Zu
stand Branntwein nicht mehr enthalten, Aus
genommen sind Nahrungs- und Genußmittel sowie 
kosmetische Erzeugnisse.

§ 10
Abgabenermäßigungen werden gewährt, ^enn
a) vergällter Branntwein zur Herstellung von 

branntweinhaltigen Heilmitteln zum äußerlichen 
Gebrauch verwendet wird;

b) vergällter Branntwein zu Heizungs-, Koch- und 
Beleuchtungszwecken sowie zur Herstellung von 
Brennspiritus verwendet wird;

c) Branntwein zu Gärungsessig verarbeitet wird.

§ 11
Branntwein gilt als vergällt, wenn er Vergällungs

mittel oder Zusatzstoffe enthält, die ihn für den 
menschlichen Genuß unbrauchbar machen. Die für die 
einzelnen Verwendungszwecke zulässigen Vergällungs
mittel und Zusatzstoffe werden besonders bestimmt.

§ 12
Die Vorschriften des § 13 Buchst, a der Ersten Durch

führungsbestimmung vom 14. Oktober 1955 zur Ver
ordnung über die Erhebung der Verbrauchsabgaben 
sind für Branntwein und Branntweinerzeugnisse nicht 
anzuwenden.

9
Zu § 26 der Verordnung

§ 13
Die Verbrauchsabgabe auf Branntwein ist in der 

Produktionsstufe (Brennereien) nicht Teil des Entgelts 
im Sinne des § 1 des Umsatzsteuergesetzes vom
16. Oktober 1934 (RGBl. I S. 942).
Zu § 29 der Verordnung

§ 14
Sicherungsmaßnahmen in Brennereien

(1) Brennereien müssen so eingerichtet sein, daß 
sämtliche weingeisthaltigen Dämpfe innerhalb der 
Branntweingewinnungs- und Branntweinreinigungs
anlagen zu Branntwein verdichtet werden und der 
gesamte Branntwein in die zu seiner Erfassung be
stimmten Vorrichtungen fließt.

(2) Geräte, Gefäße und Rohre, in denen weingeist
haltige Dämpfe entstehen oder verdichtet werden und 
Branntwein geleitet oder gesammelt wird, sind durch 
besondere Verschlüsse zu sichern. Räume, in denen 
sich Vorrichtungen zum Sammeln von Branntwein be
finden, sind besonders zu sichern und zu verschließen.

(3) Die Räte der Kreise und der kreisfreien Städte — 
Abteilung Finanzen — entscheiden je nach Art der


